
138 Bauprodukte, Bausätze, Bauarten

Tabelle 4: Nationale Klassifizierung – nicht geregelt (Bauprodukte, Bausätze)

Hersteller entwickelt ein Bauprodukt

ggf. interne Prüfung

Hersteller beauftragt geeignetes Prüfinstitut

Prüfung einer Prüfung nach Prüfnorm Ausstellung eines Prüfberichts durch das
Prüfinstitut

Bei Bauprodukten, für die nach VV TB allge-
meine bauaufsichtliche Prüfzeugnisse (abP)

ausreichend sind

Sonstige Bauprodukte

Hersteller beantragt abP bei geeignetem
Prüfinstitut

Hersteller beantragt allgemeine bauaufsicht-
liche Zulassung (abZ) beim DIBt unter Vorla-

ge des Prüfberichts

Austellung abP durch Prüfinstitut DIBt erteilt abZ

Hersteller weist seinem Produkt Leistungen zu

Ü-Kennzeichnung durch Hersteller

Firma baut Produkt an der Baustelle ein

Beachtung der Einbauvor-
schriften nach abP/abZ

ggf. Beachtung von Anwen-
dungsvorschriften nach VV TB

Übereinstimmungsbestäti-
gung nach abP/abZ/VV TB




